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38 Kantone Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug.

§ 8. Die Gründung eines Konviktes, die Regelung der
Aufnahmebedingungen und der Betrieb desselben sind ausschließlich
Sache des Stiftes.

§ 9. Dieser Vertrag kann nach Ablauf von zehn Jahren
beidseitig durch eine Voranzeige von einem Jahre auf den 1. Oktober
gekündet werden.

§ 10. Die Eröffnung der Schule erfolgt im Herbste 1924, kann
aber vom Stifte, sofern die Vorbereitungen bis zu diesem
Zeitpunkte nicht beendigt sind, auf den Herbst 1925 verschoben
werden."
wird genehmigt und abgeschlossen.

LT. Der Beschluß wird im Sinne von § 31 der Kantonsverfassung

dem fakultativen Referendum unterstellt.
III. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung beauftragt.

VI. Kanton Obwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1923.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1923.

VIII. Kanton Glarus.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1923.

IX. Kanton Zug.
Lehrerschaft aller Stufen.

I. Verordnung betreffend das Lehrpersonal an der Kantonsschule in Zug.
(Vom 3. März 1923.)

§ 1. Der Lehrkörper der Kantonsschule umfaßt Haupt- und
Hilfslehrer. Art und Zahl der an der Kantonsschule anzustellenden

Lehrkräfte bestimmt der Regierungsrat auf unverbindlichen
Vorschlag der Aufsichtskommission und Antrag des Erziehungsrates.

§ 2. Bezüglich der allgemeinen Amtspflichten gelten folgende
Bestimmungen: Der Lehrer soll nicht nur unterrichten, sondern
auch erziehen und durch Wort und Beispiel die Schüler zu
sittlichreligiösem Betragen anleiten. Er soll Verstöße in dieser Bezie-
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